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L94402 Krankenanstalt Spital Kärnten

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §94 Z6 litc

GesundheitsfondsG Krnt 2006

KStG 1988 §21 Abs2 Z3

Rechtssatz

Eine Verrechnungs- und Steuerungsstelle, die im Rahmen der "Leistungsorientierten Krankenanstalten nanzierung"

der Administration von Finanzströmen und dem regionen- und sektorenübergreifenden Gesundheitsmanagement

dient, ist selbst keine Einrichtung, die Leistungen aus dem Titel der Altersversorgung sowie aus dem Titel der

Unterstützung bei Krankheit, Unfall oder persönlicher Hilfs- und Fürsorgebedürftigkeit der Leistungsempfänger

erbringt, mag ihre Tätigkeit auch für die Erbringung dieser Leistungen durch andere unerlässlich sein. So sind etwa bei

den Abrechnungen der Anstaltsp egeleistungen die Fondskrankenanstalten bzw. Sozialversicherungsträger

Leistungsempfänger des Kärntner Gesundheitsfonds und nicht Versorgungs- oder Unterstützungsbedürftige.
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